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Kennzeichnung für verpackte Eier (Art. 2, 4, 12 u.14 VO EG 589/2008)  
 

 Auf der Verpackung  
  Name und Anschrift des Betriebes, der die Eier verpackt oder die Verpackung veranlasst hat 

  Kennnummer der Packstelle 

  Güteklasse (Klasse A) 

 Gewichtsklasse (S, M, L, XL), bei Eiern verschiedener Größe in Kleinpackungen sind das Netto-
gewicht und der Hinweis “Eier verschiedener Größe“ anzugeben. 

  Zahl der verpackten Eier  

  Mindesthaltbarkeitsdatum (darf 28 Tage nach dem Legen nicht überschreiten, Verkauf bis zum 
21. Tag nach dem Legen möglich). 

 Für Eier der Klasse A dürfen die Worte „Extra“ oder „Extra frisch“ bis zum 9. Tag nach dem Lege-
datum verwendet werden. Auf der Verpackung ist das Legedatum und die Frist von 9 Tagen deut-
lich sichtbar anzugeben 

  Art der Legehennenhaltung 

  Verbraucherempfehlung „nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur lagern “ 

 Auf oder in der Verpackung die Bedeutung des Erzeugercodes. 
 

 

 
Auf dem Ei 

 Erzeugercode 
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Kennzeichnung für lose angebotene Eier (Art.16 VO EG 589/2008)  
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Bei Abgabe 

 
- im Einzelhandel 
- ab Hof, 
- auf dem Markt, 
- im Verkauf an  
  der Tür 
 

Angabe deutlich sichtbar und leicht lesbar (z. B. Schild oder 
Begleitzettel) 
 Güteklasse (s. o.) 

 Gewichtsklasse (s. o.) 

 Art der Legehennenhaltung 

 Erläuterung des Erzeugercodes 

 Mindesthaltbarkeitsdatum 

 Verbraucherempfehlung „nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur 
zu lagern“ 

    
Auf dem Ei 
 Erzeugercode 
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Bei Abgabe 
 
- auf dem Wochen- 
  markt 

Angabe deutlich sichtbar und leicht lesbar (z. B. Schild oder 
Begleitzettel) 
 Art der Legehennenhaltung 

 Erläuterung des Erzeugercodes 

 Mindesthaltbarkeitsdatum 

 Verbraucherempfehlung „nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur 
zu lagern“ (sollte gem. Erlass v. 19.04.2017 mitgeteilt werden). 

 
Auf dem Ei 
 Erzeugercode  

 ist aufzubringen bei Abgabe auf dem Wochenmarkt auch wenn weni-
ger als 350 Hennen gehalten werden. 
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Bei Abgabe 
  
- ab Hof, 
- Verkauf an der Tür 
  (im Umkreis von     
  100 km) 
 

Angabe deutlich sichtbar und leicht lesbar (z. B. Schild oder 
Begleitzettel) 
 Art der Legehennenhaltung 

 Mindesthaltbarkeitsdatum 

 Verbraucherempfehlung „nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur 
zu lagern“ (sollte gem. Erlass v. 19.04.2017 mitgeteilt werden) 
 

Auf dem Ei  
 Ausnahme: Keine Angabe des Erzeugercodes  

 gem. § 1a VO über Vermarktungsnormen für Eier: wird von Betrieben 
mit weniger als 350 Legehennen diese Ausnahme in Anspruch ge-
nommen, darf keine Sortierung nach Güte- und Gewichtsklasse vor-
genommen werden. (VOEG 1308/2013 Anh.VII Teil VI Abschn.I Nr.2) 

 
 

Hinweis 
 

Eier dürfen nach Gewichts- und Güteklasse nur in Packstellen sortiert werden. Verpackte Eier der Klasse A 
dürfen nur in Packstellen umgepackt werden. Jede Verpackung enthält nur Eier einer Partie.  
 

 
weitere Auskunft erteilt: 

 
Kreis Borken 

Fachbereich Tiere und Lebensmittel 
Burloer Str. 93, 46325 Borken 
0 28 61 – 681 38 18 

 
 

 


